
Mitgliedsantrag 


Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein FedernHilfe e.V. 

___________________________________________ _____________________________________________ 
Vorname	 	 	 	 	 	 Nachname


___________________________________________ _____________________________________________ 
Geburtsdatum	 	 	 	 	 	 Land


___________________________________________ _____________________________________________ 
Strasse, Hausnummer	 	 	 	 	 PLZ, Ort


___________________________________________ _____________________________________________ 
Telefonnummer		 	 	 	 	 E-Mail-Adresse


___________________________________________ _____________________________________________ 
Ort, Datum	 	 	 	 	 	 Rechtsverbindliche Unterschrift

FedernHilfe e.V. 
c/o Vogel- und Reptilienpraxis Dr. Britsch


Am Storrenacker 1b, 76139 Karlsruhe


Telefon: 0721 6184280

info@federnhilfe.de, www.federnhilfe.de


Spendenkonto: FedernHilfe e.V.  bei der Commerzbank

DE57 7008 0000 0796 5187 00, DRESDEFF700 

 
Vorstand: Dr. Gerd Britsch, Hermann Kempf, Jürgen Hirt, René Hanika 

Die von Ihnen übermittelten Daten speichern und 
verwenden wir ausschließlich für den Zweck der 
Abrechnung und Betreuung Ihrer Mitgliedschaft im 
Verein FedernHilfe e.V. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Bitte beachten Sie auch unsere 
Datenschutzerklärung unter www.federnhilfe.de/
datenschutz.


Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung 
und Vereinsordnung des Vereins FedernHilfe e.V. in 
der aktuell gültigen Fassung an. Die Mitgliedschaft 
im Verein ist fortlaufend, ein Austritt kann nur zum 
Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 1 Monat erfolgen.


Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, die 
Satzung und Vereinsordnung des Vereins 
FedernHilfe e.V. in ihrer aktuell gültigen Fassung 
erhalten zu haben.

Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss 
des Vorstandes.


Jahresbeitrag EUR 60,-


Jahresbeitrag Ehe- / Lebenspartner EUR 40,-	 

 

Vergünstigter Beitrag für Schüler/Studenten/
Rentner/Behindertenausweis: EUR 30,-


Ich überweise den Beitrag innerhalb von 14 
Tagen auf das Konto des Vereins 


Ich sende das Formular für die SEPA-Lastschrift 
mit und bitte um Abbuchung (bitte überweisen 
Sie den ersten Mitgliedsbeitrag selbst).
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Seite 1/1 Ausfertigung für den ZahlungsempfängerSEPA-Lastschriftmandat  
für SEPA-Basislastschriften

Gläubiger-Identifikationsnummer1 (des Zahlungsempfängers)          

Mandatsreferenz (max. 35 Stellen)        

Mandat für einmalige Zahlung

Mandat für wiederkehrende Zahlungen

Ich ermächtige /Wir ermächtigen Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren 

unten genannten Zahlungsdienstleister an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann /Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem/ unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.

Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlers BIC2

IBAN3

Name und Anschrift des Zahlers / der Zahler  

Unterschrift(en):

Ort, Datum 

Unterschrift(en) des Zahlers /der Zahler  

Raum für sonstige Angaben des Zahlers

* Name und Anschrift des Zahlungsempfängers
1 Die Gläubiger-Identifikationsnummer für den Zahlungsempfänger wird für in Deutschland Ansässige von der Deutschen Bundesbank vergeben (siehe http://glaeubiger-id.bundesbank.de)
2 Business Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
3 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)

Ihre Mitgliedsnummer

An*

FedernHilfe e.V. 
c/o Vogel- und Reptilienpraxis Dr. Britsch 
Am Storrenacker 1b
76139 Karlsruhe

DE91ZZZ00002006425

x



Vereinssatzung (Stand 16. Oktober 2021)


§ 1 – NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR 

1. Der Verein führt den Namen „FedernHilfe“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und danach 
den Namen „FedernHilfe e.V.“ führen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in 83355 Erlstätt.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 2 – ZWECK, AUFGABEN, ZIELE UND GEMEINNÜTZIGKEIT 

1. Der Verein „FedernHilfe“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Tier- und Artenschutzes, im Speziellen die Verbesserung 
der Vogelhaltung. Dieser Satzungszweck soll durch Dialog und Zusammenarbeit der Mitglieder und 
interessierter Dritter erreicht werden.

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.«

Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, begünstigt werden.


§ 3 – ERWERB UND BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person werden.

2. Juristische Personen können dem Verein als förderndes Mitglied beitreten, erhalten allerdings kein 
Stimmrecht.

3. Der Mitgliedsantrag erfolgt schriftlich gegenüber dem Vorstand. Dieser entscheidet hierüber nach freiem 
Ermessen; eine Mitteilung von Ablehnungsgründen an den Antragsteller ist nicht erforderlich. Eine 
Anfechtung gegenüber der Mitgliederversammlung ist nicht möglich.

4. Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Mitteilung des Annahmebeschlusses wirksam (Aufnahme).

5. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit 
aufnehmen. Die Ehrenmitgliedschaft regelt die Ordnung.

6. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

7. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von

1 Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. Ein Mitglied kann durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es:

(a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise geschädigt hat oder

(b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher 
Mahnung unter Setzung einer Zahlungsfrist von wenigstens vier Wochen sowie Androhung des 
Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.

8. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses 
Stellung zu nehmen. Diese sind ihm schriftlich nebst Belehrung mindestens zwei Wochen vorher 
mitzuteilen.
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c/o Vogel- und Reptilienpraxis Dr. Britsch


Am Storrenacker 1b, 76139 Karlsruhe


Telefon: 0721 6184280

info@federnhilfe.de, www.federnhilfe.de


Spendenkonto: FedernHilfe e.V.  bei der Commerzbank

DE57 7008 0000 0796 5187 00, DRESDEFF700 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§ 4 – MITGLIEDSBEITRÄGE 

1. Die Mitgliedschaft ist kostenpflichtig. Die Höhe wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Näheres 
regelt die Ordnung.


§ 5 – RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitzuwirken und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat ein gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 
Mitgliederversammlung.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern und, soweit es in seinen Kräften 
steht, die Veranstaltungen des Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

3. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Vereinszwecks den gleichen Anspruch auf Nutzung von 
Vereinseigentum sowie auf Hilfestellung durch Rat und Tat, vermittelt durch den Vorstand.

4. Dienstleistungen, die an Mitglieder und Mitglieder des Vorstands vergeben werden, sind keine 
Zuwendungen im Sinne von §2 (3) dieser Satzung. Es besteht Anspruch auf Bezahlung der erbrachten 
Leistungen. Insbesondere bei tiermedizinischen Leistungen besteht der Anspruch nur für den einfachen 
Satz der Tierärztlichen Gebührenordnung in der jeweils aktuellen Form.


§ 6 – ORGANE DES VEREINS 

1. Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

2. Beschlussfassung der Organe

Die Organe fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten soweit in 
dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Versammlung.


§ 7 – VORSTAND 

1. Zusammensetzung:

Dem Vorstand gehören mindestens zwei und höchstens fünf beschließende Vereinsmitglieder an. 

Alle Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt und werden durch die Vollversammlung mittels Wahl 
bestimmt. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre; Wiederwahl möglich.

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind Vorstand im Sinne § 26 BGB.

Je zwei Mitglieder des Vorstandes sind zusammen vertretungsberechtigt.

Aufgaben:

• Der Vorstand bestimmt ein Vorstandsmitglied zur Führung der Kasse.

• Der Vorstand beruft sich nach Bedarf Referentinnen und Referenten, die ihm in der Arbeit entlasten.

• Der Vorstand leitet den Verein und führt die Geschäfte und sorgt für die Verwendung der Mittel des 

Vereins im Sinne des § 2 dieser Satzung.

• Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder.

• Die Mitglieder des Vorstandes erfüllen ihre Aufgaben ehrenamtlich.

• Die Vorstandssitzungen werden bei Bedarf von einem der Vorsitzenden einberufen und geleitet.

• Die Beschlüsse des Vorstandes sind aufzuzeichnen.


§ 8 – MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:

Änderungen der Satzung und der Ordnung, Auflösung des Vereins, Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie 
den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands, die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, die Festsetzung der 
Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, Bestellung von Ausschüssen, Delegierten und 
Rechnungsprüfern.
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2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, hat der Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich, auch elektronisch per E-Mail unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung folgenden Tag. Die Einladungsschreiben sind an die letzte dem 
Verein bekannte Adresse des einzelnen Mitglieds zu richten.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den 
Antrag entscheidet der Vorstand. Über abgelehnte oder erst in der Versammlung gestellte Anträge zur 
Tagesordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins oder 
Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben.

4. Die Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Kassenprüfer/innen.

5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des zwecks und der 
Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten 
und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben.

6. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von seinem/ 
ihrem Stellvertreter und bei dessen/deren Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu 
wählenden Versammlungsleiter geleitet. Bei Wahlen kann die Leitung für die Dauer der Wahl einem 
Wahlausschuss übertragen werden.

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Einladung satzungsgemäß und fristgerecht 
erfolgte.

8. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Mitglied dies beantragt. Zur Beschlussfassung erforderlich ist die einfache 
Mehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen. Enthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Satzungsänderung 
ist eine Dreiviertel-Mehrheit, zur Vereinsauflösung eine Neun-Zehntel-Mehrheit erforderlich. Änderungen des 
Vereinszwecks erfordern die Zustimmung aller Mitglieder; Nicht erschienene können diese nur binnen eines 
Monats gegenüber dem Vorstand erklären. Die Frist beginnt mit dem auf die Mitgliederversammlung 
folgenden Tag.

9. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, 
ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren 
Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Im 3. Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

10. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen.

Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben.


§ 9 – AUFLÖSUNG 

1. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fließt das Vermögen dem Deutschen 
Tierschutzbund e.V. zu, der es unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken zu verwenden 
hat. Liquidatoren sind der/ die Vorsitzende und sein(e)/ ihr(e) Stellvertreter/ -in, in gemeinschaftlicher 
Vertretung. soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.

2. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.


§ 10 – SALVATORISCHE KLAUSEL 

Die Gründungsmitglieder bevollmächtigen den in der Gründungsversammlung gewählten Vorstand, unter 
der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, eventuellen Beanstandungen des 
Registergerichtes oder Finanzamtes durch Änderung dieser Satzung abzuhelfen.


§ 11 – ERRICHTUNG UND INKRAFTTRETEN 

1. Die Neufassung dieser Satzung in der vorliegenden Form wurde auf der Mitgliederversammlung am 
16.10.2021 in Königsbrunn von den Mitgliedern beschlossen. Sie tritt mit Eintragung in das Vereinsregister 
in Kraft.

2. Alle früheren Fassungen der Satzung verlieren damit ihre Gültigkeit.
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Vereinsordnung (Stand 16. Oktober 2021)


§ 1 – VEREINSAUFGABEN 

Der Satzungszweck wird zusätzlich verwirklicht durch: 

1. Aufnahme und Vermittlung von Psittaziden 
Der Verein bemüht sich, in akuten Notsituationen (Todesfälle, Beschlagnahmungen, etc.) Papageienvögel 
schnell sowie tierschutz- und artgerecht unterzubringen. Dies geschieht auf zwei Wegen:

- Die FedernHilfe bietet ein Portal zur privaten Vermittlung von Vögeln an.

- Die FedernHilfe betreibt dezentrale Auffangstationen. Dabei werden Kooperationen mit bestehenden 
Einrichtungen (Vogelparks, Auffangstationen, etc.) angestrebt, um bereits vorhandene Infrastruktur 
synergistisch nutzen zu können. 
 

Durch die dezentrale Aufstellung ist auch die Unterbringung potentiell infektiöser Tiere langfristig möglich. 
Die FedernHilfe kommt für Betrieb und Unterhalt der Außenstellen auf und kümmert sich um die 
Tierverwaltung. Für alle Haltungseinrichtungen gelten die Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes e.V. 
zum Betrieb eines Tierheimes. 

2. Veranstaltungen und Infotage, um über den richtigen Umgang mit Papageien aufzuklären  
Der Verein wird auch mit Informationsveranstaltungen und Teilnahmen an Messen eine bessere Haltung 
zeigen. Mit Berichten von Tierärzten, Tierheilpraktikern, Tiertrainern und allen, die zu einer 
Haltungsverbesserung beitragen können, sowie Werbung für sinnvolle Produkte, Hersteller und Shops 
sollen die Vogelhalter durch den Verein Informationen in gedruckter Form (Zeitungsartikel, Flyer, Infoblätter 
usw.) und online auf der Homepage www.federnhilfe.de erhalten. 

 
Der Verein sammelt Geld bei Veranstaltungen und Messen, sowie über Aktionen auf der Webseite und den 
sozialen Medien wie Facebook. Einmal jährlich ist ein Infotag oder die Beteiligung an einem Infotag geplant, 
um den Vogelbesitzern möglichst viele Informationen für eine bessere Haltung zu zeigen. 

3. Artenschutz 
Die Mittel für den Artenschutz werden im Haushaltsplan für das Folgejahr von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. 

4. Kooperation im Tierschutz  
Für Behörden und Tierschutzvereine sind wir Ansprechpartner. Wir sind hier sowohl beratend als auch 
unterstützend tätig.


§ 2 – VERWALTUNG 

Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich gehalten werden. Für die Mitgliederverwaltung wird bei 
Bedarf eine Teilzeitkraft eingestellt, die sich um die Kontrolle der Zahlungseingänge und vor Veranstaltungen 
um den Schriftverkehr kümmert. Bei steigendem Mehraufwand kann diese Teilzeitstelle auch in eine 
Vollzeitstelle erweitert werden. Für den Betrieb der Auffangstation sind unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit zusätzliche Stellen notwendig.
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§ 3 – MITGLIEDSBEITRÄGE 

1. Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt und beträgt für 
Mitglieder 60,- € im Jahr. Für Ehe- und Lebenspartner beträgt der Jahresbeitrag für die jeweils zweite 
Person 40,- €. Schüler, Studenten, Rentner und Inhaber von Behindertenausweisen zahlen 30,- € im Jahr. 
Der Mitgliedsbeitrag wird unabhängig vom Aufnahmedatum für das volle Kalenderjahr erhoben. 

2. Jedes Mitglied hat einen jährlichen im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten, dessen 
Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Dabei ist die Offenheit des Vereins für die 
Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen. Erforderlichenfalls kann der Vorstand durch 
Mehrheitsbeschluss einzelne Beitragspflichten ganz oder teilweise erlassen. 

3. Neue Mitglieder haben binnen zwei Wochen nach Aufnahme den geltenden Mitgliedsbeitrag in voller 
Höhe zu zahlen. 

4. Eine mögliche Aufnahmegebühr ist binnen zwei Wochen nach Aufnahme zu zahlen. Die Höhe der 
Aufnahmegebühr wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

5. Ehrenmitglieder sind lebenslänglich vom Mitgliedsbeitrag befreit und können kostenlos an 
Informationsveranstaltungen teilnehmen.
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